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BLK - Information  
des ÖSKB für Super- und Bundesligamannschaften  

zur aktuellen COVID-19 Verordnung ab 23.2.2022 
 

Mannschaften der Super und Bundesliga können auf Grund des Spitzensportstatus 
unter Beachtung der folgenden weiterführenden Vorgaben weiterhin ihre Trainings 
und Meisterschaftsspiele durchführen!  
 
1) Die bisher für den Kegelsportbetrieb versendeten Informationen des ÖSKB bzw. Sport 

Austria bezüglich der Vorgaben sind weiterhin unbedingt zu befolgen und einzuhalten. 

2) Dazu gehört auch die zum Zeitpunkt des Spieles gültige Handlungsempfehlung vom 
23. Februar 2022 und das aktuelle Präventionskonzept. 

3) Veranstalter-Innen von Spitzensportveranstaltungen sind verpflichtet zum Zweck der 
Kontaktpersonennachverfolgung den Vor- und Familiennamen, die Telefonnummer 
und falls vorhanden die E-Mail-Adresse sowie Datum und Uhrzeit des Betretens des 
betreffenden Orts zu erheben. Der/Die Veranstalter-In hat der Bezirksverwaltungsbe-
hörde auf Verlangen die Daten zur Verfügung zu stellen und diese nach Ablauf von 28 
Tagen vom Zeitpunkt ihrer Erhebung unverzüglich zu löschen. Die Daten dürfen aus-
schließlich zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung verarbeitet werden. 

4) Ein vorhandener Kantinenbetrieb kann analog dem Gastgewerbe geöffnet sein. 

5) Für Sportveranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze besteht ab 51 Personen Mel-
depflicht an die Bezirksverwaltungsbehörde wobei Trainer, Betreuer, Administratoren, 
Schiedsrichter, d.h. alle Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforder-
lich sind, NICHT die Teilnehmergrenze belasten. 

„Zugewiesener Sitzplatz“ ist nur dann gegeben, wenn die nummerierten Sitzplätze 
mit der Nummer auf der Zugangsberechtigung (z.B. „Eintrittskarte“) übereinstimmt. 

6) Die 3G-Regel gilt für alle Sportler sowie Trainer und Betreuer. Regionale Maßnahmen 
(unbedingter Lockdown, 2G Regel, etc.) müssen natürlich gesondert beachtet und ein-
gehalten werden. Daher ist es für alle Vereinsverantwortliche unumgänglich, vor Meis-
terschaftsspielen Vorgaben der jeweiligen Bahnbetreiber zu hinterfragen. 

7) In der Sportstätte gilt FFP2 Maskenpflicht, außer bei der Sportausübung. 

8) Auf Wunsch des Mannschaftsführers sind die Zertifikate der einzelnen Spieler vorzu-
weisen. 

9) Auch Zertifikate ausländischer Spieler sind anzuerkennen. 
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Sollten Meisterschaftsspiele auf Grund örtlicher Vorgaben oder Bestimmungen der 
Bahnbetreiber nicht durchgeführt werden können, ist folgender Ablauf zu beachten: 

1. Der Heimverein hat seinen Spielgegner und den Vorsitzenden der BLK unmittelbar, 
schriftlich oder telefonisch zu informieren. (an die offizielle E-Mail-Adresse oder Tel. Nr.) 

2. Der Gastverein hat den Erhalt der E-Mail über die Absage aktiv zu bestätigen. 

3. Die beiden Vereine besprechen sich über einen neuen Termin zur Austragung des 
Spiels in beiderseitigen Einverständnis. Der Termin sollte dann möglichst zeitnah 
nach dem Lockdown gewählt werden. 

4. Der Heimverein gibt den neuen Termin mittels kostenlosem Spielverlegungsformular 
an die auf dem Formular angeführten offiziellen Stellen bekannt. 

 

Oberstes Ziel ist es, diese Meisterschaftssaison wieder einmal mit allen Runden fertig 
zu spielen. Dazu werden auch alle Vereinsverantwortliche um ihre Mithilfe und ein 
möglichst faires Miteinander aufgerufen. 
 

 

Wien, am 23. Februar 2022 

Für die BLK 
 

 

HIEGELSBERGER Franz 
(Vorsitzender) 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


